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Norm

AußStrG §238 Abs2

ABGB §273

ABGB §865

UbG §35

UbG §36

Rechtssatz

Wenn auch bei einer Heilbehandlung die Substituierung der Einwilligung der psychisch kranken Person durch die

Erklärung ihres gesetzlichen Vertreters (eines Sachwalters nach § 273 ABGB bzw eines einstweiligen Sachwalters nach §

238 Abs 2 AußStrG) in Frage kommt, so setzt die Zulässigkeit dieser Substitution voraus, daß der Betro ene zu einer

Willenserklärung nicht in der Lage ist, ihm also die Einsichtsfähigkeit zur Beurteilung des Grundes und der Bedeutung

der ärztlichen Behandlung (§§ 35 f UbG) fehlt.
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